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Die vergangenen  
Jahre legte die Zahl der 

verkauften Wohn- 
Riester-Verträge stetig zu. 

Damit ist der Wohn- 
Riester derzeit eine der  

erfolgreichsten  
Formen des staatlich  

geförderten Produkts. 
Aber es hat auch  

ein paar Nachteile

STAATD
ER

 

Eher trübe entwickelten sich die Zah-
len zur Verbreitung der Riester-Rente in 
den vergangenen Quartalen. Ende 2018 
gab es 16,59 Millionen Riester-Verträge 
in Deutschland. Ein Jahr zuvor waren es 
noch 16,60 Millionen gewesen. Der Be-
stand an dieser Altersvorsorge-Form hat 
also zum ersten Mal seit Start der Ries-
ter-Rente im Jahr 2001 abgenommen. 

Wie aktuelle Zahlen des Bundesar-
beitsministeriums zeigen, geht dieser 
Trend auch im ersten Quartal 2019 wei-
ter. 16,56 Millionen Verträge gab es zum 
31. März 2019. Allein Riester-Fondsspar-
pläne und Wohn-Riester-Verträge ent-
wickeln sich gegen den Strom. 3,29 Mil-
lionen Fondssparpläne gab es mit Stand 
vom 1. Quartal 2019 (Ende 2018: 3,28 Mil-
lionen). Und der Wohn-Riester verharrte 
bei 1,81 Millionen Verträgen – es ist das 



  35

gen bis zum maximal geförderten Ries-
ter-Betrag – aktuell sind das 2.100 Euro 
pro Jahr inklusive Zulagen – steuerlich 
zum Abzug bringen kann“, erklärt Haid. 
„Die Zulagen fließen in diesem Fall als 
Sondertilgung in das Darlehen ein. Ver-
wendet man hierfür zusätzlich noch ei-
nen eventuellen Steuervorteil, so besteht 
die Möglichkeit, das Darlehen schneller 
zu tilgen.“

Strenge Voraussetzungen
Um diese Vorteile zu nutzen, müssen al-
lerdings strenge Voraussetzungen erfüllt 
sein. Es muss sich um eine selbstgenutzte 
Immobile handeln, die dem Sparer ge-
hört (als Allein- oder Miteigentümer). 
Das Haus oder die Eigentumswohnung 
muss sich innerhalb der Europäischen 
Union oder einem Land, das zum 

M
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erste Mal, dass diese Form des Riester-
Sparens seit ihrem Start im Jahr 2008 
nicht zugelegt hat. 

Denn Wohn-Riester kann sinnvoll 
für Verbraucher sein, die eine selbst
genutzte Immobilie kaufen oder bauen 
wollen. „DEN Wohnriester gibt es dabei 
nicht“, stellt Joachim Haid, Riester-Ex-
perte und Mitgründer der Initiative Pro 
Riester, gleich klar. In den Bereich des Ei-
genheimrentengesetzes (EigRentG), das 
umgangssprachlich mit Wohn-Riester 
bezeichnet wird, fielen verschiedene 
Möglichkeiten. Haid: „Eine Kapitalent-
nahme aus einem bestehenden Riester-
Vertrag bei Aufnahme eines Darlehens 
etwa oder eine Entnahme bei Rentenbe-
ginn am Ende der Finanzierungslaufzeit. 
Weiterhin gibt es eigene Riester-Darle-
hen, und der Erwerb von Pflichtanteilen 

BAUT 
an Wohnungsgenossenschaften kann 
mitgefördert werden. Meistens sind mit 
Wohn-Riester jedoch Riester-Bausparver-
träge gemeint. Jeder Riester-Vertrag kann 
im Rahmen des EigRentG aber verwen-
det werden.“

Die Förderung funktioniert dabei wie 
bei Riester-Produkten grundsätzlich: Je-
der Riester-Sparer erhält jährlich eine 
Zulage von 175 Euro, wenn er 4 Prozent 
seines Jahresbruttoeinkommens vom 
Vorjahr in seinen Riester-Vertrag ein-
zahlt. Zusätzlich gibt es die Kinderzula-
gen: maximal 185 Euro für Kinder, die vor 
2008 geboren wurden und maximal 300 
Euro für jüngere Kinder. Berufseinsteiger 
unter 25 Jahren erhalten außerdem ein-
malig 200 Euro als Bonus. 

Der Vorteil eines Riester-Darlehens sei 
vor allem, „dass man die Tilgungsleistun-

Lesen Sie weiter auf Seite 38
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So funktioniert die nachgelagerte Besteuerung bei Wohn-Riester

europäischen Wirtschaftsraum gehört, 
befinden. Die Immobilie muss auch Le-
bensmittelpunkt des Sparers sein.

Soll die Immobilie zwischendrin mal 
vermietet werden, muss das bei der Zu-
lagenstelle beantragt und nachgewie-
sen werden. „Der Eigennutz darf dabei 
nur vorübergehend aufgegeben und 
muss spätestens mit dem 67. Lebensjahr 
wieder aufgenommen werden“, so Haid. 
Während der Vermietung besteht kein 
Förderanspruch. 

Kein beliebiger Verkauf möglich
Eine beliebige Vermietung ist bei Wohn-
Riester also nicht möglich, wenn man 
in den Genuss der Förderung kommen 
will. Auch bei einem Verkauf gilt diese 
Einschränkung. Verkauft ein Sparer vor 
dem Eintritt in das Rentenalter das ge-
förderte Eigenheim, muss er innerhalb 
von fünf Jahren eine neue Immobilie 
kaufen oder binnen zwei Jahren den 
entsprechenden Betrag auf dem Wohn-
förderkonto in einen anderen Altersvor-
sorgevertrag einzahlen. Sonst ist die För-
derung futsch.

Quelle: Joachim Haid • Illustrationen: Ibrandify/Freepik, Gregor Cresnar/www.flaticon.com, Freepik/www.flaticon.com

Als Basis für die Ermittlung der nachgelagerten Besteuerung bei Wohn-Riester wurde das Wohnförderkonto (WFK)  
eingeführt. Auf dieses fließen alle Tilgungsleistungen und auch Entnahmen aus bestehenden Riester-Verträgen.  
Das WFK verzinst sich mit 2 Prozent pro Jahr. Bei Rentenbeginn bestehen zwei Möglichkeiten der Versteuerung

Nicht nur zum Kauf kann man den 
Riester-Vertrag allerdings einsetzen. 
Seit 2014 ist auch die Finanzierung eines 
Umbaus darüber möglich. „Dabei muss 
es sich um einen barrierereduzierenden 
Umbau handeln“, erklärt Thomas Dom-
mermuth, Vorsitzender des fachlichen 
Beirats beim Institut für Vorsorge und 
Finanzplanung (IVFP). 

Was heißt das? Mindestens die Hälfte 
der Maßnahmen muss den Vorgaben der 
Norm DIN 18040 für barrierefreies Bauen 
entsprechen. „Das ist durch einen Sach-
verständigen wie einen Architekten oder 
Bauingenieur zu bestätigen und muss 
der Zulagenstelle vorgelegt werden“, so 
Dommermuth weiter. 

Wenn die Umbaumaßnahmen in-
nerhalb eines Zeitraums von drei Jahren 
nach der Anschaffung oder Herstellung 
der Wohnung begonnen werden, müssen 
Sparer mindestens 6.000 Euro aus dem 
Riester-Vertrag entnehmen oder über 
das Riester-Darlehen finanzieren. „Nach 
diesen drei Jahren sind es mindestens 
20.000 Euro statt der 6.000 Euro“, sagt 
der IVFP-Experte.

„Wohn-Riester 
kann man für den 
barrierereduzie-
renden Umbau der 
Wohnung nutzen“

Thomas Dommermuth, 
Beiratsvorsitzender IVFP

Annahmen für die Beispiele

Wohnförderkonto mit

Das zu versteuernde  
Einkommen des Sparers beträgt 

Der Rentenbeginn und das  
Finanzierungsende sind erreicht mit  

 

Einmalige Steuerzahlung

Es sind nur 70% des Betrags  
des WFK anzusetzen  

(30% bekommt man vom Staat geschenkt) 

90.000 € × 70% = 63.000 €

Dieser Betrag wird einmalig dem zu  
versteuernden Einkommen aufgeschlagen

40.000 € + 63.000 € = 103.000 €

DER SPITZENSTEUERSATZ WIRD FÄLLIG

Ratierliche Steuerzahlung

Es werden die kompletten 90.000 €  
des WFK angesetzt. Dieser  

Betrag wird durch die Zahl der Jahre  
bis zum 85. Lebensjahr geteilt  

(85 Jahre − 67 Jahre = 18 Jahre)

90.000 € / 18 Jahre = 5.000 €

Um diese 5.000 € 
erhöht sich nun jeweils  

das jährliche zu versteuernde  
Einkommen bis  

zum 85. Lebensjahr

90.000 €

40.000 €

67 Jahren

1. 2.
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Es zeigt sich hier schon, dass mit 
Wohn-Riester recht viel Bürokratie und 
strenge Vorgaben einhergehen. Ein wei-
terer Nachteil, der dem Produkt regelmä-
ßig angelastet wird, ist die nachgelagerte 
Besteuerung. Sie fresse alle Vorteile wie-
der auf, heißt es. Stimmt das? „Grund-
sätzlich nein“, sagt Dommermuth, „ganz 
im Gegenteil. Ab Vollendung des 60. be-
ziehungsweise spätestens des 68. Lebens-
jahrs, hier hat der Kunde ein Wahlrecht,  
kann er die nachgelagerte Besteuerung 
verteilt bis zum 85. Lebensjahr in kleinen 
Teilen vornehmen. Die meisten Rentner 
zahlen dann gar keine Steuern, und bei 
den wenigen, die Steuern zahlen, sind die 
Steuersätze so niedrig, dass sich das gan-
ze Projekt Wohn-Riester auch hier regel-
mäßig lohnt.“

Zwei Wege der Versteuerung
Wie funktioniert die Besteuerung im 
Detail? „Da bei einer riestergeförderten 
Immobilie keine Renteneinnahmen vor-
handen sind, musste eine andere Basis 
für die Ermittlung der Steuer im Alter 
eingeführt werden: das Wohnförderkon-
to“, erklärt Riester-Experte Haid. Auf die-

ses Konto fließen sowohl alle Tilgungs-
leistungen als auch Entnahmen aus 
bestehenden Riester-Verträgen. Bei Ren-
tenbeginn bestehen zwei Möglichkeiten 
der Versteuerung der eigengenutzten 
Immobilie. Haid: „Entscheidet man sich 
für eine einmalige Steuerzahlung, wer-
den 70 Prozent des dort aufgelaufenen 
Betrags im Alter dem zu versteuernden 
Einkommen einmalig aufgeschlagen.“ 
Alternativ könne man sich auch für die 
ratierliche Versteuerung entscheiden, die 
auch IVFP-Experte Dommermuth bereits 
ansprach. „In diesem Fall wird der Betrag 
des Wohnförderkontos durch die Zahl der 
Jahre bis zum 85. Lebensjahr geteilt. Der 
sich so ergebende Betrag erhöht dann 
jährlich das zu versteuernde Einkom-
men“, sagt Haid (siehe Kasten auf Seite 
36 für ein Beispiel). 

Übrigens: Wer bei Rentenantritt die 
Einmalbesteuerung gewählt hat, darf 
sein Eigenheim 20 Jahre lang nicht ver-
kaufen. Passiert das trotzdem, wird ein 
Strafzuschlag auf die Steuerbemes-
sungsgrundlage fällig, der umso höher 
ausfällt, je eher die Immobilie verkauft  
wurde. ■� Karen Schmidt

„Mit Wohn- 
Riester besteht die  
Möglichkeit, ein 
Darlehen schneller 
zu tilgen“

Joachim Haid, Mitgründer  
der Initiative Pro Riester

Absatz von Wohn-Riester stockt
Unter allen vier Riester-Sparformen waren der Wohn-Riester und Riester-Fondssparpläne die einzigen, die noch  
Zuwächse verzeichneten. Im ersten Quartal 2019 kamen bei Wohn-Riester allerdings keine neuen Verträge hinzu

Quelle: BMAS • Illustrationen: Ibrandify/Freepik, Gregor Cresnar/www.flaticon.com
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1) Im 1. Quartal 2019 kamen keine weiteren Wohn-Riester-Verträge hinzu


